
 

 
 

    

 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

111-13 Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz (SächsVwOrgG) 
 

1. Aktualisierung 2011 (1. Januar 2011) 
 
 
Das Sächsische Verwaltungsorganisationsgesetz wurde durch Art. 1 Nr. 8 des Sächsischen Verwal-
tungsneuordnungsgesetzes v. 29. Januar 2009, SächsGVBl. S. 138, und durch Art. 28 des Haushaltsbe-
gleitgesetzes 2011/2012 v. 15. Dezember 2010, SächsGVBl. S. 387, mit Wirkung vom 1. Januar 2011 
wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 9 Aufbau und Aufgaben im Geschäftsbereich 
des Staatsministeriums der Finanzen 

(1) Im Geschäftsbereich des Staatsministeri-
ums der Finanzen sind nachgeordnet 

1.  dem Staatsministerium der Finanzen unmit-
telbar 
a)  das Landesamt für Finanzen, 
b)  die Oberfinanzdirektion, 
c)  der Staatsbetrieb Sächsisches Immobi-

lien- und Baumanagement, 
2.  der Oberfinanzdirektion die Finanzämter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden neh-

men die in den jeweiligen Fachgesetzen beschrie-
benen Aufgaben wahr. Darüber hinaus nimmt das 
Landesamt für Finanzen insbesondere die Aufga-
ben der Bezüge zahlenden Stelle und der 
Hauptkasse des Freistaates Sachsen und der Ab-
wicklung von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von 
Fahrzeugen des Freistaates Sachsen wahr. Das 
Landesamt für Finanzen kann die Bezüge- und 
Beihilfeabrechnung für Dritte durchführen, wenn 
dies im öffentlichen Interesse liegt. Der Staatsbe-
trieb Sächsisches Immobilien- und Baumanage-
ment nimmt die Aufgaben der Hochbau- und Im-
mobilienverwaltung und der Sicherung des Lan-
desvermögens wahr. 
 
 
 
 
 

neu 
 
§ 9 Aufbau und Aufgaben im Geschäftsbereich 
des Staatsministeriums der Finanzen 

(1) Im Geschäftsbereich des Staatsministeri-
ums der Finanzen sind nachgeordnet 

1.  dem Staatsministerium der Finanzen unmit-
telbar 
a)  das Landesamt für Finanzen, 
 
b)  der Staatsbetrieb Sächsisches Immobi-

lien- und Baumanagement, 
2.  dem Landesamt für Steuern und Finan-

zen die Finanzämter. 
Die Oberfinanzdirektion Chemnitz und das 
Landesamt für Finanzen werden zum 1. Januar 
2011 zum Landesamt für Steuern und Finanzen 
zusammengeführt. Die Beamten, Tarifbeschäf-
tigten und Auszubildenden, die am 31. Dezem-
ber 2010 der Oberfinanzdirektion Chemnitz 
oder dem Landesamt für Finanzen angehören, 
sind zum 1. Januar 2011 an das Landesamt für 
Steuern und Finanzen versetzt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden neh-
men die in den jeweiligen Fachgesetzen beschrie-
benen Aufgaben wahr. Auf das Landesamt für 
Steuern und Finanzen gehen die Aufgaben und 
Befugnisse der Oberfinanzdirektion Chemnitz 
und des Landesamtes für Finanzen über. Das 
Landesamt für Steuern und Finanzen über-
nimmt die Aufgaben der Oberfinanzdirektion 
Chemnitz als Landesfinanzbehörde im Sinne 
des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. 
I S. 846, 1202), zuletzt geändert durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386, 
396), in der jeweils geltenden Fassung. Darüber 
hinaus nimmt das Landesamt für Steuern und 
Finanzen insbesondere die Aufgaben der Bezüge 
zahlenden Stelle und der Hauptkasse des Frei-
staates Sachsen und der Abwicklung von Ver-
kehrsunfällen mit Beteiligung von Fahrzeugen des 
Freistaates Sachsen wahr. Das Landesamt für 



 

 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Aufbau und Aufgaben im Geschäftsbe-
reich des Staatsministeriums der Justiz 

 
(1) Dem Staatsministerium der Justiz sind un-

mittelbar nachgeordnet 
1.  der Landesbeauftragte für die Unterlagen 

des Staatssicherheitsdienstes der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik 
und 

 
 
2.  die Justizvollzugsanstalten. 
(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden neh-

men die in den jeweiligen Fachgesetzen beschrie-
benen Aufgaben wahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 13 Aufbau und Aufgaben im Geschäftsbe-
reich des Staatsministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit 

(1) Im Geschäftsbereich des Staatsministeri-
ums für Wirtschaft und Arbeit sind nachgeordnet 

1.  dem Staatsministerium für Wirtschaft und 
Arbeit unmittelbar 
a)  das Sächsische Oberbergamt, 
b)  das Autobahnamt Sachsen, 

2.  den Regierungspräsidien die Straßenbau-
ämter. 

(2) Das Autobahnamt Sachsen und die Stra-
ßenbauämter nehmen die in den jeweiligen Fach-
gesetzen beschriebenen Aufgaben wahr. Das 
Sächsische Oberbergamt nimmt insbesondere die 
Aufgabe des Vollzugs des Bergrechts wahr. 
 
 
 
 

Steuern und Finanzen kann die Bezüge- und Bei-
hilfeabrechnung für Dritte durchführen, wenn dies 
im öffentlichen Interesse liegt. Der Staatsbetrieb 
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 
nimmt die Aufgaben der Hochbau- und Immobili-
enverwaltung und der Sicherung des Landesver-
mögens wahr. 
 
§ 10 Aufbau und Aufgaben im Geschäftsbe-
reich des Staatsministeriums der Justiz und für 
Europa 

(1) Dem Staatsministerium der Justiz und für 
Europa sind unmittelbar nachgeordnet 

1.  der Landesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik 
und 

2.  der Staatsbetrieb Sächsische Informatik 
Dienste, 

3.  die Justizvollzugsanstalten. 
(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden neh-

men die in den jeweiligen Fachgesetzen beschrie-
benen Aufgaben wahr. Der Staatsbetrieb Säch-
sische Informatik Dienste erbringt informati-
onstechnische Leistungen im Auftrag der 
Staatskanzlei und der Staatsministerien. Er 
kann mit staatlichen Behörden, die nicht der 
Staatsregierung unterstellt sind, dem Landtag 
und mit kommunalen Körperschaften sowie 
anderen der Aufsicht des Freistaates Sachsen 
unterstehenden juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts Verträge über die Erbringung 
informationstechnischer Leistungen abschlie-
ßen. 
 
§ 13 Aufbau und Aufgaben im Geschäftsbe-
reich des Staatsministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr 

(1) Im Geschäftsbereich des Staatsministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sind nach-
geordnet 

1.  das Sächsische Oberbergamt, 
2.  bis zum 31. Dezember 2011 das Auto-

bahnamt Sachsen und die Straßenbau-
ämter und ab dem 1. Januar 2012 das 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr. 

(2) Das Autobahnamt Sachsen und die Stra-
ßenbauämter nehmen bis zum 31. Dezember 
2011 und das Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr nimmt ab dem 1. Januar 2012 die in den 
jeweiligen Fachgesetzen beschriebenen Aufgaben 
wahr. Das Sächsische Oberbergamt nimmt insbe-
sondere die Aufgabe des Vollzugs des Bergrechts 
wahr. 
 



 

 
 

    

 

§ 14 Aufbau und Aufgaben im Geschäftsbe-
reich des Staatsministeriums für Soziales 

 
(1) Dem Staatsministerium für Soziales sind 

unmittelbar nachgeordnet 
 
1.  die psychiatrischen Krankenhäuser in Trä-

gerschaft des Freistaates Sachsen, 
 
 
2.  die Landesuntersuchungsanstalt für das 

Gesundheits- und Veterinärwesen. 
 
 
(2) Die psychiatrischen Krankenhäuser in Trä-

gerschaft des Freistaates Sachsen und die Lan-
desuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und 
Veterinärwesen nehmen die in den jeweiligen 
Fachgesetzen beschriebenen Aufgaben wahr. 
 

§ 14 Aufbau und Aufgaben im Geschäftsbe-
reich des Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz 

(1) Dem Staatsministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz sind unmittelbar nachgeord-
net 

1.  die psychiatrischen Krankenhäuser in Trä-
gerschaft des Freistaates Sachsen, 

2. das Heim „Haus am Karswald“ in Arns-
dorf, 

3.  die Landesuntersuchungsanstalt für das 
Gesundheits- und Veterinärwesen und 

4. der Staatsbetrieb für Mess- und Eichwe-
sen. 

(2) Die psychiatrischen Krankenhäuser in Trä-
gerschaft des Freistaates Sachsen, das Heim 
„Haus am Karswald“ in Arnsdorf, der Staatsbe-
trieb für Mess- und Eichwesen und die Landes-
untersuchungsanstalt für das Gesundheits- und 
Veterinärwesen nehmen die in den jeweiligen 
Fachgesetzen beschriebenen Aufgaben wahr. 
 

 
 


